
Antrag Nr.: 55 / 2021-24

Antragsteller: Rechtsorgane 

Ordnung: Rechts- und Verfahrensordnung 

Datum: 09.03.2023 

Antrag: Änderung § 16 

§ 16 Rechtliches Gehör

Vor Erlass einer Strafanordnung sind die Betroffenen, bis auf die Fälle der 

nachfolgend geregelten Ausnahmen, zur Stellungnahme binnen einer Frist von 

sieben Tagen aufzufordern. (Ausnahmen gelten für eine Strafanordnung des 

Staffelleiters gemäß § 16a RuVO. Die Ausnahmen sind in § 16a Absatz 2 

geregelt.) 

Begründung: Hinweis ist völlig unnötig. 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2023 in Kraft. 

Der Vorstand hat am 22.05.23 
die  Ordnungsänderung genehmigt.


